
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
5387/2009 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
OB/15 

 Freigabedatum 
13.01.2010 

152 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
MÜLHEIM 2020 
Integriertes Handlungskonzept für Köln-Mülheim, -Buchforst und -Buchheim 
hier: Berufung eines Veedelsbeirates 
 

 
Beschlussorgan 
Rat 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Stadtentwicklungsausschuss 14.01.2010       

Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 25.01.2010       

Stadtentwicklungsausschuss 28.01.2010       

Rat 02.02.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Der Rat beschließt die Einrichtung eines Veedelsbeirates, der den Vorgaben in der Begründung 

dieses Beschlusses entspricht, zur Begleitung der Umsetzung des Strukturförderprogramms 

MÜLHEIM 2020, Integriertes Handlungskonzept für Köln-Mülheim, -Buchforst und -Buchheim. 

Der Rat wählt folgende Personen zu Mitgliedern sowie stellvertretenden Mitgliedern: 

 

   Mitglieder   stellv. Mitglieder 

Bürgerschaft: __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

 

Liga der freien Wohlfahrtsverbände: 

   __________________ ___________________ 
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Bürgerdienste Mülheim: 

   __________________ ___________________ 

 

Integrationsrat: wird nach dem Wahltermin am 07.02.2010 benannt 

Forum Bildung: wird nach der Gründung benannt 

Forum Wirtschaft: wird nach der Gründung benannt 

weitere Mitglieder: __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

   __________________ ___________________ 

 

Begründung für die Dringlichkeit 

 

Eine Entscheidung über die Beschlussvorlage „MÜLHEIM 2020 – Integriertes Handlungskonzept 

für Köln-Mülheim, -Buchforst und -Buchheim – hier: Berufung eines Veedelsbeirates“ ist zur Sit-

zung des Stadtentwicklungsausschusses am 14.01.2010 aus folgenden Gründen dringlich: 

 

Am 22.12.2009 wurde der Bewilligungsbescheid für das Handlungskonzept Soziale Stadt MÜL-

HEIM 2020 durch den Regierungspräsidenten Hans Peter Lindlar übergeben. Aufgrund der Be-

fristung des Handlungsprogramms ist mit der Umsetzung der bewilligten Maßnahmen und Pro-

jekte daher umgehend zu beginnen. Die Einrichtung des Veedelsbeirates ist notwendige Voraus-

setzung hierfür, so dass eine spätere Entscheidung eine deutliche Verzögerung und damit Ge-

fährdung des Erfolgs des Gesamtprojektes bedeuten würde. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

    €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 05.05.2009 das Integrierte Handlungskonzept MÜLHEIM 

2020 einstimmig bei Stimmenthaltung der Fraktion pro Köln beschlossen.  

Der Veedelsbeirat soll die Programmumsetzung begleiten und die Einbindung der Akteure vor Ort 

sicherstellen. Er berät die Bezirksvertretung Mülheim und die Fachausschüsse des Rates in allen 

das Programm MÜLHEIM 2020 betreffenden Fragen. 

Über die Einrichtung und Zusammensetzung des Veedelsbeirates entscheidet der Rat der 

Stadt Köln unter besonderer Berücksichtigung der Vorschläge und Anregungen der Bezirks-

vertretung Mülheim.  

 
Aufgaben des Beirates 
(1) Aufgabe des Veedelsbeirates ist die beratende Unterstützung bei allen Entscheidungsan-

gelegenheiten des Programms MÜLHEIM 2020. Der Beirat begleitet das Programm und bin-

det die Akteure vor Ort in die Beratung ein.  

(2) Der Veedelsbeirat wird über die inhaltliche Ausrichtung der Projekte des Strukturförder-

programms sowie wichtige Änderungen informiert und hierzu um Stellungnahme gebeten. 

Als beratendes Gremium spricht der Veedelsbeirat Empfehlungen aus.  

(3) Die Zuständigkeit der Ratsgremien und der Bezirksvertretung als Beschlussgremien blei-

ben unberührt. 

 

Vorsitz 
Vorsitz und Sitzungsleitung liegt beim Bezirksbürgermeister kraft seines Amtes. Der Stellver-

treter/die Stellvertreterin des Vorsitzenden wird aus der Mitte des Veedelsbeirates gewählt. 

 

Zusammensetzung des Beirates 

(1) Die Mitgliederzahl des Beirates wird den Vorsitzenden eingeschlossen auf 15 begrenzt, 

damit er eine überschaubare Größe erhält und die wichtigsten Bevölkerungs- und Experten-

gruppen im Programmgebiet repräsentieren kann. Er besteht neben dem Vorsitzenden aus 
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vier Vertreterinnen/Vertretern aus der Bürgerschaft, je einer Vertreterin/einem Vertreter fol-

gender Organisationen:  

• Liga der freien Wohlfahrtsverbände 

• Bürgerdienste Mülheim (Vertreter der Träger) 

• Integrationsrat 

• Forum Bildung (ist im Rahmen der Umsetzung des Handlungskonzeptes noch 

  einzurichten und wird nachträglich mit separater Vorlage benannt)  

• Forum Wirtschaft (ist im Rahmen der Umsetzung des Handlungskonzeptes noch 

  einzurichten und wird nachträglich mit separater Vorlage benannt) 

sowie fünf weiteren Mitgliedern. 

Die Mitarbeit von Vertretern der genannten Organisationen soll sicherstellen, dass die Inte-

ressen der Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebietes angemessen repräsentiert 

werden.  

(2) Für jedes Beiratsmitglied wird ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin für den Abwesenheits-

fall (im Falle der Verhinderung) ernannt. 

(3) Es können nur solche Personen Mitglied im Veedelsbeirat werden, deren Wohnsitz oder 

berufliches/soziales/politisches Betätigungsfeld sich im Programmgebiet befindet.  

(4) Der Beschluss zur Ernennung der Beiratsmitglieder wird auf Vorschlag der Bezirksvertre-

tung Mülheim vom Rat mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

(5) Der Rat kann Beiratsmitglieder jederzeit abberufen. Er verpflichtet sich jedoch, dies nur 

aus wichtigem Grund zu tun und hierzu vorher die Bezirksvertretung Mülheim zu hören.  

(6) Die Verpflichtung der Beiratsmitglieder erfolgt in der konstituierenden Sitzung durch den 

Vorsitzenden. 

 
Dauer 
(1) Der Veedelsbeirat wird für die Dauer der Durchführung des Strukturförderprogramms 

MÜLHEIM 2020, Integriertes Handlungskonzept für Köln-Mülheim, -Buchforst und -Buchheim 

eingerichtet. 

(2) Die Mitglieder des Veedelsbeirates werden für die Dauer der Wahlperiode des Rates und 

der Bezirksvertretung ernannt. Eine erneute Ernennung ist zulässig.  

 

Tagungsmodalitäten 
(1) Der Veedelsbeirat tagt uneingeschränkt öffentlich.  

(2) Die Mitglieder werden mit dem Entwurf einer Tagesordnung durch den Vorsitzenden ein-

geladen.  
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(3) Die Bezirksvertretung Mülheim und die Fachausschüsse des Rates haben die Möglich-

keit, dem Veedelsbeirat Tagesordnungspunkte vorzuschlagen.  

(4) Zu den Tagesordnungspunkten, die der Bezirksvertretung Mülheim und/oder den Fach-

ausschüssen des Rates zur Entscheidung vorgelegt werden, soll der Veedelsbeirat ein Mei-

nungsbild herbeiführen, das empfehlenden Charakter hat.  

(5) Eine Teilnahme der städtischen Fachämter erfolgt nach Erfordernis der Tagesordnung mit 

gesonderter Einladung durch die Geschäftsführung.  

(6) Im Übrigen ist der Veedelsbeirat in der inhaltlichen Ausgestaltung und Organisation sei-

ner Arbeit frei.   

 

Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des Veedelsbeirates liegt bei dem Amt für Stadtentwicklung und 

Statistik.  

(2) Von den Sitzungen des Veedelsbeirates erstellt die Geschäftsführung eine Niederschrift, 

die von dem sitzungsleitenden Vorsitzenden unterschrieben und den Mitgliedern/stellv. Mit-

gliedern des Beirates sowie den Mitgliedern der Bezirksvertretung Mülheim und ggf. den be-

troffenen Fachausschüssen des Rates zur Kenntnis zugeleitet wird. 

 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


